
Vorstehender Aufruf ist am 4. Fastensonntag, 2. April 2000, in allen (auch Vor- 
abend-)Gottesdiensten zu verlesen.

Anweisung zur Durchführung der Fastenaktion MISEREOR 2000: siehe dieses 
Amtsblatt, Seite 52.

Der Erzbischof von München und Freising

Änderung der Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern in den 
bayerischen (Erz-)Diözesen (DKirchStO)

Die bayerischen Erzbischöfe und Bischöfe der (Erz-)Diözesen München und 
Freising, Bamberg, Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg und Würzburg 
haben am 15. September 1999 gleichlautend je für ihren Bereich eine Änderung 
der Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern in den bayerischen (Erz-) 
Diözesen (DKirchStO) vom 22. März 1995 (ABI. S. 234), geändert durch Satzung 
vom 21. September 1995 (ABI. S. 434) beschlossen. Die Not\A/endigkeit einer 
Anpassung ergab sich aus einem gleichlautenden Erlass der obersten Finanz- 
bähörden der Länder über die Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohnsteuer 
vom 19. Mai 1999 (BStBl. 1S. 509). Gegen die erforderliche Änderung des Art. 6 
Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz DKirchStO wurden gemäß Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen vom 08. November 1999 (Nr. 32-S 2447- 
27/85-41 317) sowie des Bayerischen Staatsministeriums , für Unterricht und 
Kultus vom 16. November 1999 (Nr. MB 3-K 5020-2/120 260) Erinnerungen 
nicht erhoben. Die genannte Bestimmung wird in ihrem neugefassten und ab 01. 
Januar 2000 geltenden Wortlaut nachstehend bekanntgemacht.

Art. 6
[Höhe des Umlagesatzes]

(1) Die Kircheneinkommen- und die Kirchenlohnsteuer werden von den bayeri­
schen (Erz-)Diözesen nach einem einheitlichen Umlagesatz erhoben. Der 
Umlagesatz beträgt acht v.H. der veranlagten Einkommen- und Lohnsteuer.

(2) Vor Erhebung der Kircheneinkommen- und der Kirchenlohnsteuer ist die Ein­
kommen- und Lohnsteuer nach Maßgabe des § 51 a des Einkommensteuer­
gesetzes in seiner jeweiligen Fassung zu kürzen.

(3) Ein für die Kirchenlohnsteuer festgesetzter Pauschbetrag beträgt sieben v.H. 
der pauschalen Lohnsteuer und ist mit zwei Dritteln auf die römisch-katholi­
sche Kirche und mit einem Drittel auf die evangelisch-lutherische Kirche auf-



Zuteilen, sofern der Arbeitgeber die Kirchenlohnsteuer nicht durch Individuali­
sierung der jeweils urhlageerhebenden Kirche oder Gemeinschaft zuordnet. 
Weist der Arbeitgeber in Fällen der Lohnsteuerpauschaiierung für einzelne 
Arbeitnehmer nach, dass sie keiner umlageerhebenden Kirche oder Gemein­
schaft angehören, so wird insoweit Kirchensteuer nicht erhoben; für die übri­
gen Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer acht v.H. der pauschalen Lohn­
steuer,

Freising, den 15. September 1999

Erzbischof

Erzbischöfliches Generalvikariat
Verordnungen

23. Anweisung zur Durchführung der Fastenaktion MISEREOR 2000

„Jetzt ist die Zeit - Gemeinsam anders handeln“ - unter diesem Leitwort ruft das 
Bischöfliche Hiifswerk MISEREOR die deutschen Katholiken zur Teilnahme an 
der Fastenaktion 2000 auf. Gemeinsam soll ein eindrucksvolles Zeichen -der Ver­
bundenheit der Christen in Deutschland mit den Armen in den Ländern des 
Südens gesetzt werden. Damit greift MISEREOR das von Papst Johannes Paul 
II. ausgerufene Jubeljahr 2000 auf, dessen Höhepunkt in der Fasten- und Oster­
zeit liegt. Tradition und Botschaft dieses biblischen Jubeljahres rufen zu regel­
mäßig wiederkehrenden Zeiten der Besinnung und Umkehr auf, um soziale 
Ungerechtigkeit zu beseitigen, Die Fastenaktion ist ein solcher Impuls zu Besin­
nung und Umkehr. Lernen können wir dabei vom Engagement gegen Armut und 
soziale Ungerechtigkeit in den Ländern des Südens. Das erfolgreiche gemein­
schaftliche Handeln von Selbsthilfeinitiativen in Afrika, Asien und Lateinamerika 
steht daher im Mittelpunkt der Fastenaktion. Aber auch beispielhafte Initiativen in 
Deutschland, die sich für globale Zukunftsfähigkeit einsetzen, werden themati­
siert. Dazu gehören das Umweit- und Entwicklungsprogramm „Lokale Agenda 
21 “ und Aktionen wie die Erlassjahr-Kampagne und der Faire Handel.


